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Amtlicher Teil
Bekanntmachung.

Donnerstag , den 1«. August d. I .. nachmittags.
soll das Steinobst von verschiedenen Grundstücken
(das Obst von jedem Grundstück in einer Abtei¬
lung ). zusammen ca. 15 Bäume, öffentlich meist¬
bietend versteigert werde».

Zusammenkmstt nachmittags 5 Uhr am Lan-
genbeckvlatzc. 28552

Wiesbaden , den 8. August 1911.
Der Magistrat.

Städtische
Säuglings - Milch - An st alt.

Triukiertige Säuglingsmilch dir Tagrsvor-
tion für 22 Pfennig  erhält jede minder¬
bemittelte Mutter auf das Attest jedes Arztes in
Wiesbaden.

Abgabestellen sind errichtet:
1. in der Allgemeinen Poliklinik . Helenenstr. 21.
2. in der Augenbeilanstalt für Arme, Kavellen-

straße 32. . . .. .
3. im Christlichen Hospiz. Oramenstrabe 53.
4. in dem Hospiz zum bl. Geist. Friedrichstr . 24.
8. in der Drogerie Schlemmer, Westendstr. 36.
6. in der Kasfeehalle. Marktstr . 13,
7. bei Kaufmann M. Ratbgeber . Moritzstr. 1,
8. in der Krippe, Gustav-Adolfstr. 20/22,
9. in der Paulinenstiftung , Schiersteinerstr 31.

10. in der Speiieballe »Blaues Kreuz. Sedan
platz 5«

11. in dem Stäbt . Krankenhaus . Schwalbacher

12. in dem' Stadt . Schlachthaus, Schlachthauv-
straße 57 und .

13. in dem Wöchnerinnen-Asyl. Schone Aus

Bestellungen sind gegen Ablieferung des At-
testes dort zu machen.

Unentgeltliche Belehrmrg über Pflege und
Ernährung der Kinder und Ausstellung von
Attesten erfolgt in der Mütterberatungsstelle
(Marktstraße 1/3) Dienstags . Donnerstags und
Samstags , nachmittags von 5 bis 6 Ubr.

Bemittelte Mütter erhalten die Milch gegen
Einsendung des ärztlichen Attestes bei der Säug-
lingsmilchanstalt . Schlachthausstrabe 24 frei ins
Haus geliefert , und zwar : ,

Nr . I der Mischung zum Prene von 10 Pfg
für die Flasche: Nr . II der Mischung zum Preise
von 12 Pfg . für die Flasche: Nr . III der Mischung
zum Preise von 14 Pfg . für die Flasche: Nr . IV
der Mischung zum Preise von 14 Pfg . für die
Flasche.

Wiesbaden , 28. April 1911.
yzZOO Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Stiftung für Taubstumme.

Aus dem von dem t Landesdirektor a. D.
Wirtb für das Taubstummen-Fnstitut »u Cam-
berg ausgesetzten Legat von 10 000 Jl  sollen zu
Ende des laufenden Jahres die Zinsertragnisie
der Jahre 1910 und 1911 mit rund 600 M zur
Verausgabung gelangen.

An dem Testament ist bestimmt, daß der Zins
ertxag des Legats einem früheren Zögling des
Taubstumen -Jnstituts zu Camberg (männlich oder
iveiblich), welcher über 20 Jahre alt ist und sich
stets untadelhaft betragen hat, als Beitrag zur
Gründung einer bürgerlichen Niederlassung oder
eigenen Haushaltung zugewendet iverden soll.

Die an den Landeshauptmann zu Wiesbaden
zu richtenden Bewerbungen müssen Angaben ent

1. über den seitherigen Lebenslauf des Be
Werbers oder der Bewerberin , namentlich
seit Entlassung aus dem Taubstummen-Jn
stttut zu Camberg,

2. über deren dermalige Beschäftigung,
3. über di« beabsichtigte Verwendung der er

betenen Zuwendung im Sinne der Stiftung
Den Bewerbungen sind amtliche Beschemr

Mm gen über die seitherige Beschäftigung und
Führung der Bewerber und Bewerberinnen , so¬
wie Zeugnisse der seitherigen, insbesondere des
letzten Arbeitgebers beizufllgeu.

Ich ersuche um Einreichung von Bewerbungen
mit dem Anfügen, daß nur solche Berücksichtigung
finden können, welche bis zum 31. Dezember
I. Js . dahier eingehen.

. Wiesbaden, den 22. Juli 1911.
29546_ Der Landeshauptmann.
“ Stadt . Volkskindergarten.

(Tbunes -Stiftung .)
Für den Volkskindergarten sollen Hospitan-

tlnnen angenommen werden, welche eine auf alle
Teile des Dienstes sich erstreckende Ausbildung
erhalten , so daß sie in die Lage kommen, sich
später als Kindergärtnerinnen in Familien ihren
Unterhalt zu verschasfen.

Vergütung wird nicht gewährt.
Anmeldungen werden im Rathause , Zimmer

Nr . 13, vormittags zwischen9 und 12 Uhr. ent¬
gegengenommen.

Wiesbaden, den 13. Avril 1911.
28181 . . Der Magist rat.

Städtisches Leihhaus.
Die Geschäftsstunden des städt. Leihhauses

regeln sich infolge anderweiter Diensteinteilung
durch Beschluß des Magistrats , vorläufig für die
Monate Juli und August, wie folgt:

Versatz von Pfändern und Verlängerungen
von Pfandscheinen nur vormittags von 8—11 Uhr.

Auslösungen von 8 bis 2 Uhr mittags
Ausnahmsweise können nach 11 Uhr Pfänder

bei den Taxatoren gegen die entsprechende Mak-
lergeblihr abgegeben werden, und zwar : Uhren,
Goldsachen pp. bei Golö-arbeiier Cbr. Klee, Haf-
nergasic 13. Kleider, Wäsche vv. bei Schneider^
meister W. Reininger , Mauergaste 14.

Wiesbaden, 28. Juni 1911.
2950, Städtische Leihhausverwaltung.

f

Um Angabe des Aufenthalts folgender Personen
welche sich der Fürsorge für hilfsbedürftige Angehörige
entziehen, wird ersucht:

l . des Taglöhners Joh . Wickert, geboren am
17. 3. 186« zu Schlitz. - 2. d. leb- Dienstmagd Karo ».
Bock, geb. am 11. Dez. , 864 zu Weilmünstcr- —
3 der ledig. Dienstmagd Anna Bongartz , geb.
am 4. 3 1*87 zu Mainz. - 4. Auguste Brandest,
geb. am 25. 1891  zu Speyer . — 5. der ledigen An-
tonietta Bruisma , geb. am 7. 10. 1886 zu
Grafenhage. — 6. des Buchhalters Karl Buch»
geb am 29 4. 1880 zu Nicderhofheim. — 7. Ge¬
schiedene Ehefrau Alvert Conradi , Lina geb.
Rout . geb. am 11. 12. 186. zu Wehen — 8. dc§
Taglöhncrs Peter Decker, geb. am 22 Januar
1874 zu Bielefeld — 9. des Mühlenbauers
Will, Fayh, geb. am 9. Januar 1868 zu Ober-
offleiden. - 10. des Taglöhnins Wilhelm Frohn,
geboren am 7. Aug 1866 zu Springen . — 11. des
Fuhrmanns Wilhelm Gruber . geboren am 2,,
5. 1864 zu Efchenhahn. — 12. Klara Hermann,
geb am 31. 3. 1889 zu Wiesbaden. — 13 August
zsoffmann, geboren am 2. 2. 1867 zu Nürn¬
berg. — 14. Josef Hundler , geb. am 9. 11.
1881 zu Görsroth . - 15. Rich . John , Ww geb. am
27. 1879 zu Biebrich. — 16. August Keim,
aeb am 29. 5. 1873 zu Bicrstadt. — 17. des Schlosser-
gchilfen Wilh . Klees , geb. am l . 2. 1878 zu Besten-
back. — 18. der ledigen Anna Klein , geb. am 2a. 2.
1882 zu Ludwigshafen. — 19. des Kutschers
Ernst König, geb- am 30. September 18*3 zu
Wiesbaden. — 20. Josef Kuvicki . geb. am. 5. 3.
1873 zu Gncscn. - 21. Albert Küppers , geb.aml ? 12.
1865zu Königswintcr.— 22 Christian Kü tcr . geb-
am 7. 1. 1875 zu Düsseldorf — 23. des Glasreimgcrs
Heinrich Kuhmann, geb. am 16. 6. 1875 zu Biebrich.
24. der Plätterin Anna Kuj,k . geboren am Io.
10. 1876 zu Sommin . — 25. des Restaurateurs.
Adam Lapp, geb. am 1 Scpt 1881 zu Weisel. —
26. des Reisenden Bruno Leitzncr . geb am 23 11
1«66 zu Rauhe — 27. des Taglöhncrs Adolf
Lewalter, geboren am 19. September 1873 zu
Wembach. — 28. Gisela Löber , geb. am
6. Mai 1878 zu Naumburq. — 29. des Tapeziercr-
gehilicn Wilh .Maybach , geb. am 27. März 1874 zu
Wiesbaden. — 30. der led. Ludiska Marschall,
geb. 24. 11. 1877 zu Bauerbach. - 3l . Katharina
Metz, geb. am 2'. Nov. 1875 zu Obcrfischbach, —
32. Jakob Mtnickrr , geb am 2. 3 1879 zu
Biebrich. — 33 des RhabanuS Nanüeiiner,
geboren am 28. August 1874 zu Winkel. —
34 Georg Sit,  geboren am 26. Mai 1879
zu Ems. — 35. Helene Rau , geb. am 7. 4 1891
zu Wiesbaden — 36. des Kaminbauers Wilhelm
il'eichardt, geboren am 26. Juli 1853 zu
Aschersleben. — 37. des Tapeziercrgehilfen Otto
Rcitzner. geb. am 3. März 1885 zu Altenau. —
38. Dienstmagd Berta Rühmling , geb. am 30. 5.
1884 zu Neuwandrum. — 39. Wilhelm Schilling,
Rcb. 18 11. 1866 zu Wiesbaden. — 40. des Installa¬
teurs Heinr . Schmieder , geb am 17. März 1872 zu
Krotzingeu. — 41. Maria Schmidt , geboren
am 10. 2. 1886 zu Heiler. — 42. Anna
Schneidcreit, geb. am 27. 12. 1881 zu Albau.
— 43. der led. Karoline Schöfflr , geb. 20. 3.
79 zuWeilinünstcr. — 44. deS Kutschers Max Tchön-
baum, geb. am 29. Mai 1877 zu Oberdollendorf. —
45. der Witwe des Heinrich Schwarz . August¬
geb. Heust, geb. am 18. Juni 1875 zu Hochhcim. -
44. des Taglöhncrs Peter Spitzner . geboren am
8. Februar , 8 0 zu Schiersfeld. — 47. Emil
Ucberle, geboren am 5. 3 1885- zu Heidel¬
berg. — 48. Heinrich Uhl , geb. am 13. 8. 1874
m Dablheim. — 49. Johann Belte , geb. am
31. 7. 1872 zu Karlruhe. - 50. Emil Vetter , gcb.
3. 7. 1879 zu Wiesbaden. — 51. des Taglöhuers
Christ. Vogel, geboren am 9. September 1868 zu
Weinberg. — 52. der Lnise Völker , gcb. am 3. 3.
18«2 zu Marburg . - 53. der Büffctiere Marie
Weischedr», geb. am 8. Sept. 1894 zu Maiuz. -
54. der ledigen Johanna Zimmermann » gcb.
am 20. 4. 1888 zu Wiesbaden.

Wiesbaden, den 1. August 1911. (29551
Der Magistrat . Armenvcrwaltung.

Bekanntmachung
betr. dir Abhaltung von Walsiesten im hiesigen

Gemeindewa Üdc
l Die Benutzung von Plätzen im städtischen

Wald zur Abhaltung von Waldfesten wird Ber.
einen und Gssellschctften nur unter der Vor-
aussetzung gestattet, daß sie unter sich geschlos¬
sen bleiben. „ . .. . .

In allen etwaigen Ankündigungen w:e m
Zeitungen , Maueranfchlägen ustv, muß beson¬
ders qervrrgehoden werden, daß Speisen und
Getränke an nicht zum Verein gehörige Personen
nicht abgegeben werden. ^ ,

ferner ist jeder feiernde Verein verpflichtet,
an leicht bemerkbaren Stellen am und «uf dem
betr . Waldfestplatze — auch bei oen Äierzapf.
stellen — vorschristsmähige Plakate an den von
zur Beaufsichtigung etwa beorderten Atz, '«. oder
Wald- pp. Schovbeamten bezeichneten Stellen
auszühängen mit der Aufschrift:

„Speisen und Getränke werden nur an
zum - - folgt Nomen des Vereins

_ . . . . Vereine gehörige Personen ab.
gegeben."

Die Plakate müssen in grober deutlich « kenn,
barer Schrift nach Anweifung des Akziseamts
ausaöführt se:n. . .. . .

Außerhalb des Festplatzes dürfen weder Pla.
ta -- angebracht, noch Biermarken ustv. vertrieben
oder auf sonstige Weis« Gäste anselockt werten.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die
obigen Vorschriften unterwirft sich der Bevern
bezw. die Gesellschaft einer vom Magistrat unter
Ausfchluh d?s Rechtsweges festzusetzendenund im
Verwaltungszwangsverfahren einziehbaren V>r.
tragsstrafe von 50 Jt.  Ferner wird dem zuwider-
handelnden Verein usw. in der Folgezeit die Er
laudnls zur Benutzung von Plätzen im städti
schem Wald in der Regel versagt.

2. Jeder Festplatz wird für einen Tag nur ei.
nem Verein zur Verfügung gestellt; eS ist also
nicht erlaubt , dab zwei oder mehr Vereine gleich¬
zeitig einen Festplatz benutzen. .

3. Di« Erlaubnis « ivd nur für folgende Plätze
erteilt

a) an Sonn - und gesetzliche« Feiertagen:
1. auf dem Glasberg,
2. auf der Himmelswios«,
3. im Eichelgarten,
4. unter den Herreneichen,
5. im Distrikt Kohlheck,

(auf diesen Plätzen dürfen Tische und
' n) ;

Bekanntmachung.
Zwei vor dem Südsriedhof errichtete , sür

Blnmcnhallen oder als Ansstellungs -Ränme
für Bildhauer geeignete Pavillons sind als¬
bald weiter zu vermieten.

Nähere Auskunft wird im Nathanse Zim¬
mer Nr . 44 in den Vormittagsdienststunden

Wiesbaden . den 29. März 191l . 28151
Der Magistrat.

Bolksbadcanstalte ».
Die städtischen Volksbadeanstalten sind

^^ Jn ^ den Monaten Mai bis einschließlich
September von vormittags 7 Uhr bis abends

l 8iF Uhr ; in den Monaten Oktober bis ein¬
schließlich April von vormittags 8 Uhr bis
abends 8 Uhr . . . .

> Die Männerabteilungen sind von lYa
j Uhr bis ÜVa Uhr nachmittags geschlossen.

An Samstagen und an Tagen vor Feier
tagen sind diese Abteilungen ohne Unter¬
brechung bis 9 Uhr abends geöffnet.

Die Franenabteilnngcn sind , stets von
1 bis 4 Uhr nachmittags geschlossen.
28297 Städtisches Maschinenbauamt.

Bekanntmachung.
Die bisherige Schlachtbausftraße soll von jetzt

ab laut Magistratsbeichlutz den Namen
„Gartenfcldstrahe"

führe». Diese Benennung ist endgültig , falls nicht
binnen 14 Tagen dagegen Einspruch erhoben
wird.

Wiesbaden , den 7. August 1911.
Städtisches Strahenbauamt.

1

Bänke aufgestellt werden
ib) an Werktagen:

-Für die Plätze unter a) weiter:
6. am Augusta-Viktoria -Tempel»
7. am Streckersloch, sog. Dachslöcher,_

(auf den Plätzen unter 5 und 6 dürfen
keine Tische und Bänke aufgestellt wer
den).

4. Die Platzgebühr einschl. Reinigung . Uebcr
wachung der Festplätze, sowie für Beseitigung >t-
waiger kleiner Beschädigungen wird ww folgt fest
gesetzt und ist an die Stadthauptkasse für Reü
nun g des Mziseamts zu zahlen.

a , An Sonn , und gesetzlichen Feiertagen:
Für den Glasberg , die HimmelSwiese und den

Eichelgarten je 30 M,  für die Herreneichen 20
für den Distrikt Kohlheck 15 <M.

b) An Werktagen:
Für den Glasberg für den Tag 15 M u ;to Htt

alle übrigen ausgeführten Plätze für den L.rg
10 <M.

Größere Beschädigungen der Platze müssen
nach allgemeinen RechtSgrundsätzen besonder?
vergütet werden. Hierüber entscheidet der Magi
strat mit Ausschluß des Rechtsweges endgültig.

Mit dem Weldfeste etwa verbundene Lunda-
keiten (Musik. Tanz usw.), welche nach der Luft
baÄeitssteuerovdnung hiesiger Stadt steuerpfl-.ch
tig sind, sind den Bestimmungen dieser Ordnung
entsprechend besonders anzumelden und zu oer
steuern. . t

Die Gebühren sind im voraus an di« « tadt-
hanptkasse, die etwa fällige Lustbarkeitssteuer ist
im voraus an das Akziseamt,. Abfertigungsstelle
NeugZsse 6 a, zu zahlen ; die Gebühren w-rden
nur zurückerstattet. wenn die Benutzung de?
Platzes infolge ungünstiger Witterung unterblei¬
ben mußte . , . . . . .

Außerdem ist in den zutreffenden Fallen die
vevwirkte Schankbetriebssteuer zur städtisch
Steuerkasse ebenfalls im voraus zu entrichten.

5. Die Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald¬
festes ist mindestens drei Tage vor der Vera»
staltunq bei der Akzisevevwaltung einzuhokn^

Dieselbe wird jedoch nur dann erteilt , wenn
seitens des tlntragstellers ein« Bescheinigung des
städtischen ? euevwehrkommandos, wonach d-rfelb«
sichverp flick siet, die Kosten der etwa er-fo^ erlill-
wcrdenden feuerpolizeilichen Uebcrwachung zu
tragen , vorgelegt wird.

Dtchr als Mermal im Jahre wird dem,eiben
Verein die Erlaubnis zur Äkbhaltung eines Wald
festes nicht erteilt.

Die Hergabe eines Platzes zur Abhaltung
nes Waldfestes kann ohne Angabe von Gründen
den verweigert werden. - -

6. Die Anweisung der Platze erfolgt durch
das Akziseamt. ^ . -

Vereine ustv-, sowie alle, welche im Wa .b : la¬
gern . haben in allen Fällen den Anweisungen der
Forstbeamten , Feldhüter  und der mit
der Aufsicht etwa besonders betrauten Akziseüe-
aMten umoeigerlich Folge zu leisten (vergl. L v
des Feld- und Forftpolizeigesetzes vom 1. April
1880). sowie die bestehenden Vorschriften über den
Schutz und die Sicherheit des Waldes und der
Schonungen inne zu ĥalten (vergl . insbesondere
tz. 1168 Nr. 6 des Rcichsstrargesetzbuches, 36 und
44 des Feld- und Fors .polizeigesetz.s , z 17 der
Rcgieculigspolizeiveroeonilng dom. 4. März 1889).

7. Wabdfeste müssen in der Zeit vom I.-Jun:
bis 1. September um 0 Uhr abends , in der übri¬
gen Zeit um 8 Uhr abends beendet sein. -

». Die auf den unter Za genannten
etwa aufgestellten Tische und Bänke müssen am
folgenden Tage in der Frühe und fs„z
das Waldfest an einem Tage vor einem
Sonn - oder gesetzlichen Feiertag abaehai.
ten wurde , am Abend deSielben Tages
wieder entfernt werden. Auf dem dem Pulver.
baufe zu belegenen Teile des Festplatzes „aus Sen,
Glasberg " dürfen Buden , in denen zckocht»der
gebraten wird, nicht aufgestellt uüd Lampwns etc.
nicht benutzt werden.

Wird diese Entfernung über den Vormsttaz
bzw. den Abend verzögert, so gehen di« Tische und
Bä^ le in daS Eigentrim oer Stadtverwaltung
über, welche ermächtigt ist. Lter letztere frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen . Etwaige Ersatzan¬
sprüche dritter hat der Verein usw. oder derienigc,
welcher die Erlaubnis erwirkt hat , zu vertreten.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall, daß
die vorherige Einholung der Erlaubnis versäum
sein sollt«. In solchem Falle 'hat auch die Nach,
zahlung der unter « festgesetzten Abgaben zu er.
folgen.

Wiesbaden, den 20.  März 1910.
00000  Der Magistrat.

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit
wiederholt veröffentlicht.

Wiesbaden, den 1. Mal 1911.
28300 _ Städtisches Akziseamt.

Bekanntmachung.
Im Hindlick auf bi« bevorstehende Zeit bei

Wohnungswechsels wird hierdurch auf di« ve-
achtung des 8 13. Absatz 2. der ..Bestimmnns-n
über die Abgabe von elektrischer Energie zum
Privatgebrauche " wiederholt aufmerksam gemacht.
Derselbe lautet : ^ t  „

..Der Konsument tft verpflichtet, sobald et
auf den ferneren Energiebezug verzichtet, diel
dem Elektrizitätsiverk mündlich oder schriftlich
anzuzeigen und die rückständigen Beträge z«
zahlen. Meldet derselbe den Energiebezug nicht
ab. so bleibt er so lange sür die Bezahlung auch
der von seinem Nachfolger verbrauchten Energie
verpflichtet, bis bi« Abmeldung erfolgt ist oder
der lieber gang der betreffenden Einrichtung aui
einen anderen Energieabnehmer von diesem bei
dem Elektrizitätswerk durch Formular ange-
meldet worden ist. Für die Nachprüfung dw
auf den Nachfolger übergegangenen Jnftiil-
lationselnrichtungen sind die in § 11 II B. an¬
gegebenen Gebühren zu entrichten".

Im Interesse der Konsumenten wird ersucht,
vorkommende Aenderungen rechtzeitig anmeldeii
zu wollen.

Biesbade «. den 28. Mär , 1911. 2784««,
Verwaltung der stäbt. Wa»«r - und Licktmerte.

Bekanntmachung.
Der Frachtmarkt beginnt während der Som¬

mermonate (Avril bis einschließlich September)
um 9 Ubr vormittags.

Wiesbaden, den 18. März 1911.
28850 Stäbt . Ak»ise»A« t.
Städtische höhere Mädcheuschule II Wiesbaden,

Durch weiteren Ausbau der Anstatt ist vor¬
aussichtlich Ostern 1912 .

eine Oberlehrer - oder Oberlebrerinnemtellr
mit der Lehrbefähigung für Physik. Chemie uni
Mathematik zu besetzen.

Gebalt nach öen staatlichen Sätzen . Wobimngs-
geldzuschub— in voller Höhe ruhegebaltSberechtigl
— für Oberlehrer und Oberlehrerinnen 1300X

Das Militärjahr wird aus das Beioldungs-
dienstaller der Oberlehrer grundsätzlich ange-

Bewerbungen nebst ZeuguiSabfchrrfteu, Lebens'
lauf und kreisärztlichem GelundüertscMest bii
zum 1. September rr . an Direktor Profenor
Anacker  erbeten . ^

Wiesbaden, den 26. Juli 1911. ^ p 42
Kuratorium der städt. böberen -schule».^

Rambach.
Betriflt : Die Abhaltung eines Obftmarktes <»

Wiesbaden . ,
Der 13. landw . Bezirks -Verein (OMbau -V-r-

ein für Stadt - und Landkreis Wiesbaden) veran
ftaltet auch in diesem Jahre in Wiesbaden 11t «c
ersten Hälfte des Monats Oktober einen zwei
tägigen Obftmarkt für gepflücktes und iorsierl--
Tafel - und Wirtschaftsobst. Der Vertatst « g
in der Hauptsache in versandfcrtiger einbeiMw-
Vervackung in Kisten und Spankörben zu M f
und 10 Pfund : doch ist auch der Verkauf
Proben (Verkaufs »,ulter ) »ugelaffen.

Die Mitglieder des Vereins werden aus M
Gelegenheit aufmerksam gemacht und eingeia •
ihr Obst auf dem Markte zum Kauf ausruv'«f°

Anmeldescheineund Marktordnung »n-o «'
Kreisobstbaulehrer Bickel in Wiesbaden zu■
den. der auch jede iveitere Auskunft erteilt- ^ .
Here Angaben über den genauen Zeitpunn «»
öen Verkaufsort werden rechtzeitig erfolgen-

Biebrich a. Rb .. den 20. Juli 1911. • £j
Ter Vorsitzende des 13. landw . Bez.-Ve" wo

gez. : Vollmer.
Wird veröffentlicht.
Rambach. den 5. August 1911.

Der Biiraermeister: Moran»̂
Bekanntmachung. , ,

Am Samstag , den 2«. August rr „ 3^
nachmittags, iverden die Plätze für ui - (ps
jährige Kirchweih, welche am 17„ 18 .und -»-
tembcr er. stattfindet , »um Ausstellen
rusiells , Kinematographen» Schaubuden, er« ^
Sckieb- vv. Buden und dergleichen, ottemu
Ort und Stelle gegen Barzahlung verneige -

Schierltcin, 31. Juli 1911. ^Der Bürger « « »»»
29688 Schmidt.
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